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1422

Es ist in Maine verboten, mit offe-
nen Schuhbändern durch die Straßen

zu gehen. Je länger die Schleifen-
Enden, desto größer die Geldstrafe.

ZÜRCHER ILLUSTRIERTE

Es ist in Massachusetts ver-
boten, geschminkt und ge-
pudert in der Oeffentlich-
keit zu erscheinen.

Nr. 44

Es ist in Texas ver-
boten, auf der Straße
einen Stock zu tragen.

Es ist in New-Haven ver-
boten, jemanden auf der
Straße zu küssen.

Es ist in Boston verboten, In Badeanzügen öffentlich zu baden,
einen Hund zu halten, der welche den Arm nicht bis zu einem
höher ist als ein Meter. Viertel bedecken, ist im Südpark-

Bad von Chicago verboten.

IN AMERIKA VERBOTEN
D ie Freiheitsstatue begrüßt den einfahrenden Europäer
im Hafen von New York, die freien Bürger eines freien
Landes nennen sich die Amerikaner; aber wenn ein solcher

freier Bürger — nicht etwa ein Ausländer, der das Land
und die Gebräuche nicht kennt — einen Trip durch die
48 Staaten von U. S. A. machen würde, so stünde er mit
einem Bein täglich im Gefängnis. In den Gesetzbüchern
dieser Staaten gibt es so unendlich viele Vorschriften, daß
ein Mensch unmöglich alle kennen kann; diese Gesetzes-
Vorschriften stammen alle noch aus alter Zeit und passen

nicht mehr in das Heute. Das hindert aber nicht, daß

— ähnlich wie in England — nach diesen Gesetzen noch
heute Redit gesprochen wird. Auf uns wirken diese Vor-
Schriften lächerlich und unverständlich. Es ist uns nicht
gegeben, zu verstehen, warum man im Staate Boston keine
großen Hunde halten darf; warum die Damen in Massa-
chusetts sich nicht schminken und pudern dürfen; warum
es den Männern in Texas nicht gestattet ist, mit einem
Spazierstock zu spazieren; und schließlich — das Toll-
ste —, warum «alle Personen im Staate Maine, die mit

offenen Schuhbändern durch die Straßen gehen, zu einer
Geldstrafe verurteilt werden.»

Gewiß sieht man heute auch in den betreffenden Staa-
ten über diese Gesetze, welche nach Moder riechen, teil-
weise hinweg und lacht über sie. Kommt aber ein böser
Nachbar, der auf einen Mitmenschen einen Groll hegt, so

beginnen die Anklagen und es kann passieren, daß man
auf Grund dieser Gesetzes-Fossilien auch heute noch mit
dem Gesetzbuch in Berührung kommt.
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